
Beginn Rückbauarbeiten Gebäude am 
Tulpenweg und an der Ueberlandstrasse

Im Rahmen der Vorarbeiten für die Einhausung Schwamendingen 
werden ab dem 2. Oktober 2017 Gebäude am Tulpenweg und ab dem 
1. November 2017 an der Ueberlandstrasse rückgebaut. Während den 
Arbeiten kann es zeitweise zu vermehrtem Baustellenverkehr und 
erhöhten Lärmemissionen kommen.

Arbeiten im Bereich Tulpenweg (Baufeld I)
Ab dem 2. Oktober 2017 werden Gebäude entlang des Tulpenwegs entfernt. Die dazu 
notwendigen Arbeiten starten an der Ostseite bei der Tulpenstrasse und verlagern sich 
mit zunehmendem Baufortschritt in Richtung Westen. Zeitgleich wird das freigewor
dene Gelände von Bäumen und Büschen befreit und abhumusiert sowie als Bauinstal
lationsfläche für die Hauptarbeiten vorbereitet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 
Ende September 2018 an.  

Der Fussweg zwischen der Ueberlandstrasse und der Tulpenstrasse bleibt während der 
ganzen Bauzeit bestehen. Auch Fahrten zu und von der Tulpenstrasse sowie der Zu
gang zur Tramstation auf der Seite der Tulpenstrasse sind weiterhin gewährleistet. 

Arbeiten im Bereich Ueberlandstrasse (Baufeld II)
Im Bereich Ueberlandstrasse starten die Rückbauarbeiten am 1. November 2017 
und dauern voraussichtlich bis Anfang Februar 2018 an. Auch hier finden nach 
den Rückbauten Erdarbeiten statt. 

Die Schörlistrasse wird zwischen Herbstweg und Ueberlandstrasse für den 
motorisierten Durchgangsverkehr aufgehoben. Die Zufahrt zu den Liegenschaften 
an der Schörlistrasse bleibt bestehen. 

Die Fusswegverbindung entlang der Ueberlandstrasse 85 bis 99 bis zur Schörli
strasse wird ebenfalls aufgehoben und durch eine neue Fusswegverbindung 
zwischen Ueberlandstrasse 81/85 und Herbstweg ersetzt.

Zum Baufeld II gehört zudem der Rückbau einer Liegenschaft an der Hörnlistrasse. 
Die Zu und Wegfahrt zu den Gebäuden bleibt dort unverändert.
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Rückbau der Liegenschaft 
an der Hörnlistrasse. 

Die neue Fusswegverbindung zwischen 
Ueberlandstrasse 81/85 und Herbstweg. 

Der Fussweg zwischen Ueberland strasse  
und Tulpenstrasse bleibt bestehen. 

Bauarbeiten an Werktagen (Montag bis Freitag) bis Ende 2017

Zeitraum Bauarbeiten

von bis
Tag 

von – bis
Nacht 

von – bis

Schörli / Tulpenweg: Baufeld I,
Rückbau Gebäude inkl. zugehöriger 
Erdarbeiten

02.10.17 31.12.17 07 – 19 keine

Schörli / Ueberlandstrasse und Hörnlistrasse:
Baufeld II, Rückbau Gebäude inkl.  
zugehöriger Erdarbeiten

01.11.17 31.12.17 07    – 19 keine

Es finden weder Nacht noch Wochenendarbeiten statt.

Wir werden Sie vor den Weihnachten über den weiteren Verlauf der anstehenden 
Arbeiten und Arbeitszeiten informieren.

Während den Rückbau und Erdarbeiten kann es zu vermehrtem Baustellenverkehr und 
erhöhten Lärmemissionen kommen. In der Nacht, an Wochenenden und an Feiertagen 
wird nicht gearbeitet. Unvorhergesehene Arbeiten können jedoch zu kurzfristigen 
Änderungen führen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Bei Fragen und Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

Sie erreichen uns unter: 
Oberbauleitung c/o Lombardi AG: Telefon +41 61 365 24 06  
ASTRA Infrastrukturfiliale Winterthur: Telefon +41 58 480 47 11

Informationen zur Einhausung Schwamendingen finden Sie unter:
www.einhausung.ch 

Ihre
ASTRA Infrastrukturfiliale Winterthur
Grüzefeldstrasse 41 
8404 Winterthur
winterthur@astra.admin.ch
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